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Anmerkung: 

Der Bewertung wurden die grundbücherlichen Flächenangaben ungeprüft zugrunde gelegt 

und sind somit entsprechend dem Vorbehalt anzusehen. Eine Verifizierung würde allenfalls 

eine Vermessung eines befugten Zivilgeometers erfordern.  

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (DKM) Einsicht genommen wurde 

und die darin dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden.  

 

2.2 Lage: 

 

Das Grundstück mit den darauf im Rohbau befindlichen Gebäuden liegt im westlichen Orts-

teil von Stegersbach auf einer Anhöhe in der Nähe des Friedhofs und der Kirche. Das 

Grundstück ist nach Osten hin geneigt, die Figuration ungleichmäßig. 

 

Die Aufschließung und Erreichung erfolgt von der Westseite über die Straße Am Kirchen-

berg. Nordseitig angrenzend ist ein Gehweg, welcher in Richtung Ortszentrum und den Kir-

chen führt. 

 

 

Makrostandort 
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wird daher unter Berücksichtigung eines Marktanpassungsabschlages von 15%

festgelegt mit gerundet

Erstrangige offene Forderungen

eine Nachkontrolle anhand der Marktverhältnisse vorzunehmen.

4. Verkehrswert:

Nach Lehr- und Rechtsmeinung ist eine Beurteilung der Immobilien vorzunehmen um

daraus resultierend den Verkehrswert vom Sachwert oder Ertragswert abzuleiten. 

Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist bei der Ermittlung des Verkehrswertes

Die Bestimmung des Verkehrswertes erfolgt gemäß novelliertem Liegenschaftsbewer-

gung eines marktkonformen Zu- bzw. Abschlages - wie in den Literaturen angeführt - ab-

geleitet wird. Um diesen Zu- bzw. Wertabschlag auch entsprechend nachvollziehbar

darzustellen, wurde auch eine fiktive Ertragswertermittlung vorgenommen. 

Der Verkehrswert der Liegenschaft mit der EZ  2451, Gst. Nr. 587/21, mit den darauf

Der allg. beeid. und ger. zert. Sachverständige:

tungsgesetz 1992/150 vom 19.03.1992.  

Am Kirchenberg 22

(in Worten: vierhundertachtundfünfzigtausend)

14,15€                          

Verkehrswert vom Sachwert (Grundwert + amortisierter Bauwert) unter Berücksichti-

€ 458.000,00

befindlichen Gebäuden, KG 31045 Stegersbach, BG Güssing in 7551 Stegersbach, 

Bei der betreffenden Immobilie handelt es sich um eine Sachwertimmobilie, sodass der
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